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Die Abgeordneten zum Nationalrat Tychtl und Genossen haben am 
26. Februar 1992 an mich eine schriftliche Anfrage mit der 
Nro 2467/J betreffend "Bau von Ortsabwasserbeseitigungsanla­
gen" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Warum wurde diesen Erfordernissen der Bevölkerung bisher 
nicht entsprochen? 

2. Wann ist mit einer Entscheidung in dieser Frage zu rech­
nen? 

3. Wie hoch werden die Kosten für diesen Bauabschnitt bzw. 
wie hoch werden Förderungsmittel sein? 

ad 1 

Verzögerungen bei der Inangriffnahme des Baues der Ortabwas­
serbeseitigungsanlage traten deswegen auf, weil die Techniker 
des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds bei der Begutachtung 
feststellten, daß die Werte des wasserrechtlichen Bescheides 
schwer realisierbar sind und daher ein finanzielles Risiko 
für die betreffende Gemeinde vorliegt. 
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Der Fonds vergibt Förderungen im Rahmen privatrechtlicher 
Verträge unter der Bedingung, daß die geförderte Anlage dem 
Wasserrechtsbescheid entspricht. Im wasserrechtlichen Bewil­
ligungsverfahren wurde für CSB der Wert von 20 mg vorge­
schrieben. Als erreichbar wird aber nur ein Wert zwischen 25 

und 35 mg CSB angesehen; die Emissionsverordnung verlangt 70 

mg CSB. Werden im gegenständlichen Fall jedoch die 20 mg 
nicht eingehalten, muß das gesamte Darlehen vom Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds zurückgefordert werden. 

ad 2 

Das Ansuchen kam bei der letzten Sitzung der Wasserwirt­
schaftsfondskommission vom 26. März 1992 zur Vorlage. Die 
Entscheidung über eine Zusicherung liegt allerdings nicht im 
Bereich des Fonds, da für die Zusicherung aufgrund der finan­
ziellen Situation des Wasserwirtschafts fonds das Einvernehmen 
mit dem Finanzminister erforderlich ist. 

ad 3 

Die Kosten für den Bauabschnitt liegen in der Höhe von S 12,6 

Mio; das Förderdarlehen soll S 8, betragen. 
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